
Preis- und Leistungsverzeichnis (Stand 1. Januar 2022) 

Preisangaben inkl. Umsatzsteuer (siehe auch Ziffer 12 der Allgemeine Geschäftsbe-
dingungen der Fondsdepot Bank GmbH [im Nachfolgenden „AGB“ genannt]).

Übersicht über die Depot-/Kontoführungsentgelte

Details zu den Konditionen der einzelnen Produkte entnehmen Sie bitte der jewei-
ligen Passage unter „Depot-/Kontoführungsentgelte/Zinssätze“

Produkt Depot-/Kontoführungsentgelt 

Golddepot 29,90 EUR p. a.
zzgl. 0,99 % volumenabhängiges Depotführungsentgelt

Geldkonto bis 5.000 EUR (Freibetrag) kostenfrei
auf den 5.000 EUR (Freibetrag) übersteigenden Guthabens-
betrag wird ein Verwahrentgelt berechnet

Depot-/Kontoführungsentgelte/Zinssätze

1. Golddepot
Für die Bereitstellung eines Golddepots erhebt die Fondsdepot Bank GmbH (im 
Nachfolgenden „Bank“ genannt) je Depot und pro angefangenem Kalenderjahr 
ein pauschales Entgelt in Höhe von 29,90 EUR p. a. 
Das Entgelt für das jeweils laufende Jahr wird Anfang Januar erhoben. Bei unter- 
jährig eröffneten Golddepots wird das Entgelt für das verbleibende Kalenderjahr 
anteilig pro angefangenen Monat im ersten Monat des auf den Eröffnungs- oder 
Fortführungstermin folgenden Kalenderquartals erhoben. Bei unterjährigen De-
potauflösungen wird das Entgelt für das betreffende Kalenderjahr anteilig pro 
angefangenen Monat erhoben.

Daneben erhebt die Bank ein volumenabhängiges Depotführungsentgelt in Höhe 
von 0,99 Prozent nachschüssig. Die Berechnungsgrundlage stellt den Durch-
schnittsbestand auf Basis der monatlichen Endbestände dar, auf Basis dieser das 
Entgelt für das vergangene Jahr ebenfalls Anfang Januar erhoben wird.
Von dem volumenabhängigen Depotführungsentgelt werden bis zu 0,4 Prozent-
punkte als Vermittlungsgebühr an den Vertriebspartner ausgezahlt.

Darüber hinaus wird dem Kunden bei Käufen ein Transaktionsentgelt von  
3 Prozent der Transaktionssumme berechnet. Einzelheiten zur Berechnung er-
geben sich aus Ziffer 8 der Besondere Bedingungen für das Golddepot (im Nachfol-
genden „Besondere Bedingungen“ genannt). Die Auslieferungsgebühren für Gold-
produkte mit einem Nettowarenwert von unter 12.000 EUR betragen 15 EUR, für 
Goldprodukte mit einem Netto warenwert ab 12.000 EUR bis einschließlich 40.000 
EUR betragen 35 EUR, für Goldprodukte mit einem Nettowarenwert ab 40.000 EUR 
bis einschließlich 250.000 EUR betragen 40 EUR. Ab einem Nettowarenwert von 
250.000 EUR wird ein individuelles Angebot erstellt. Die Gebühren sind von dem 
 Kunden vorab per Überweisung an die Bank zu begleichen, ansonsten kann keine 
 Auslieferung erfolgen.

Es erfolgen zwei Lieferversuche an die vereinbarte Adresse. Sollte auch beim zwei-
ten Zustellversuch dort keine empfangsberechtigte Person angetroffen werden, 
wird jeder weitere Lieferversuch zusätzlich berechnet. Die Auslieferungsgebüh-
ren für eine weitere Zustellung entsprechen den oben genannten Beträgen und 
sind vom Nettowarenwert abhängig. 

Diese Kosten sind vor einer weiteren Auslieferung per Vorab-Überweisung zu be-
gleichen. Bei einzelnen Dienstleistern ist auch eine Abholung an Versand stationen 
möglich. Eine Auslieferung ins Ausland oder auf deutsche Inseln findet nicht statt.

2. Geldkonto
Verwahrentgelt für das Geldkonto:
Für die Verwahrung von Einlagen auf in Euro geführten Geldkonten zahlt der 
Kontoinhaber der Bank ein variables Entgelt („Verwahrentgelt“). Die Bank kann je 
Geldkonto einen Freibetrag einräumen, für den kein Verwahrentgelt erhoben wird. 
Nähere Einzelheiten enthalten die „Besondere Bedingungen Verwahrentgelte für 
Guthaben“.
Verzichtet die Bank vorübergehend ganz oder teilweise auf die Erhebung eines Ver-
wahrentgelts, so begründet dies keinen Anspruch auf einen solchen Verzicht auch 
in der Zukunft.
Die aktuelle Höhe des Verwahrentgelts und des Freibetrags werden auf der Home-
page der Bank unter:
www.fondsdepotbank.de/produkte-und-leistungen/geldkonto ausgewiesen.

Zinssätze für das Geldkonto: 
Der Guthabenzinssatz und Sollzinssatz für geduldete Überziehungen wird auf der 
Homepage der Bank unter:
www.fondsdepotbank.de/produkte-und-leistungen/geldkonto ausgewiesen.
Die Bank nimmt Änderungen der Zinssätze zum 1. des Monats auf Basis der am 
15. Tag des Vormonats festgestellten Referenzzinssätze vor. Sollte der 15. Tag des 
Vormonats nicht auf einen Bankarbeitstag fallen, wird der Wert des nächsten Bank-
arbeitstages zu Grunde gelegt.

Sonstige Entgelte

Position Entgelt 

Erstellung von Duplikaten (je Duplikat)1, 
Bearbeitung von Postretouren2, Bearbei-
tung von Rücklastschriften2, Anschriften-
ermittlung2

jeweils 15 EUR

Auflistung von Umsätzen früherer Jahre je 
Kalenderjahr3,

jeweils 20 EUR

Bearbeitung von Verpfändungen jeweils 25 EUR

SEPA-Überweisungen 4, Bearbeitung von 
Mietkaution

kostenfrei

Überweisungen in Länder außerhalb des 
SEPA-Raums 4

jeweils 20 EUR

Erstellung postalischer Bestands-
mitteilungen unterjährig 1

jeweils 10 EUR

Erstellung von Ersatz-PIN 1 jeweils 5 EUR

Die Kosten für die vorgenannten sonstigen Entgelte sind von dem Kunden per 
Vorab-Überweisung an die Bank zu begleichen.
Die Kosten für die vorgenannten Entgelte werden per Lastschrift eingezogen. Im Falle 
einer Rücklastschrift oder des Widerrufs des Lastschriftmandats werden die fälligen 
und künftigen (sonstigen) Entgelte und Aufwendungen nach Wahl der Bank entwe-
der durch Ausübung des entsprechend Ziffer 5 der Besondere Bedingungen der Bank 
eingeräumten Pfandrechts und Anteilsverkauf oder entsprechend Ziffer 5 der Beson-
dere Bedingungen der Bank durch Aufrechnung mit eingehenden oder erhaltenen 
Kundengeldern ausgeglichen. Im Fall einer Depotauflösung werden fällige (sonstige) 
Entgelte und nach Wahl der Bank entweder durch Ausübung des entsprechend Ziffer 
5 der Besondere Bedingungen der Bank eingeräumten Pfandrechts und Anteilsver-
kauf oder durch Aufrechnung mit vorhandenen Kundengeldern ausgeglichen.

Mehraufwand und Zahlungsverzögerungen
Sollte der Bank auf ausdrücklichen Wunsch bzw. im mutmaßlichen Interesse des 
Kunden erheblicher Bearbeitungsaufwand entstehen, so wird die Bank diesen Bear-
beitungsaufwand mit 50 EUR pro angefangener Stunde in Rechnung stellen.
Sollte es im Zusammenhang mit Forderungen gegenüber dem Kunden zu 
 Zahlungsverzögerungen kommen, erhebt die Bank für die Bearbeitung der 2. und 3. 
Mahnung2 jeweils ein Entgelt in Höhe von 5 EUR.

Wichtige Hinweise
Die Bank weist darauf hin, dass über die im Preis- und Leistungsverzeichnis bzw. 
in den AGB aufgeführten Kosten hinaus noch weitere Kosten und Steuern für den 
Kunden entstehen können, die nicht von der Bank gezahlt oder von der Bank in 
Rechnung gestellt werden:

Annahmefristen für Überweisungsaufträge

Auftrags-
form

Auftrags-
währung 
(soweit 
angeboten)

Zahlungsver-
kehrsraum

Annahmezeit-
punkt 
Geschäftstag 
bis spätestens**

Ausführungsfrist

Fonds-
banking

Euro Innerhalb des 
Europäischen 
Wirtschafts-
raums (EWR)

15:00 Uhr 1 Geschäftstag

Papierhafter 
Auftrag

Euro Innerhalb des 
EWR

14:00 Uhr 2 Geschäftstage

Papierhafter 
Auftrag

EWR-Wäh-
rung

Innerhalb des 
EWR

14:00 Uhr 4 Geschäftstage

Papierhafter 
Auftrag

Nicht EWR-
Währung

Gesamt 12:00 Uhr Überweisungen 
werden baldmög-
lichst bewirkt

Papierhafter 
Auftrag

Alle Außerhalb des 
EWR

12:00 Uhr Überweisungen 
werden baldmög-
lichst bewirkt

**  Sofern eine Währungskonvertierung erforderlich ist, beträgt der Annahmezeitpunkt einheitlich 
12:00 Uhr. 

Ausführungsfristen für SEPA-Basislastschriften
Der Lastschriftbetrag geht beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
am Folgegeschäftstag ein.

Geschäftstage
Geschäftstage der Bank sind alle Werktage mit folgenden Ausnahmen:

 – Samstage
 – 24. und 31. Dezember
 – alle bundeseinheitlichen gesetzlichen Feiertage Se
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Einlagensicherung
Die Bank wirkt am Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Ban-
ken e. V. mit und ist der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) 
zugewiesen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte Ziffer 20 der AGB, dem 
„Informationsbogen für den Einleger“ und der Internetseite der EdB unter www.
edb-banken.de.

Beschwerdemöglichkeit
Der Kunde kann sich mit einer Beschwerde an folgende Kontaktstelle wenden:

Fondsdepot Bank GmbH
Feedback Management
Windmühlenweg 12
95030 Hof

E-Mail: feedbackmanagement@fondsdepotbank.de
Telefax: +49 (0) 9281 7258-46118
Telefon: +49 (0) 9281 7258-3000

Die Bank wird Beschwerden in geeigneter Weise beantworten; bei Zahlungs-
diensteverträgen erfolgt dies in Textform (zum Beispiel mittels Brief, Telefax oder 
E-Mail). Weitere Beschwerdemöglichkeiten findet der Kunde in Ziffer 21 der AGB.

1  Ein Entgelt fällt nur dann an, wenn der Grund für die Inanspruchnahme der Leistung vom Kunden 
zu vertreten ist und die entsprechende Leistung der Bank nicht gesetzlich ohne gesondertes Entgelt 
geschuldet ist.

2  Dieses Entgelt wird nur erhoben, sofern der Kunde die Postretoure/Rücklastschrift/Anschriftener-
mittlung/Mahnung zu vertreten hat. Dem Kunden ist der Nachweis gestattet, dass der Bank kein 
oder ein geringerer Schaden entstanden ist.

3 Bei umfangreichen Auflistungen wird das Entgelt dem Aufwand entsprechend erhoben (je Stunde 
50,00 EUR).
4  SEPA-Überweisungen sind auf EUR lautende bargeldlose Zahlungen in die Länder des SEPA-Raums. 
Die an SEPA teilnehmenden Länder sind aufgeführt unter www.die-deutsche-kreditwirtschaft.de. 
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